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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Martin STEINLECHNER als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. ALGERIEN, vertreten durch den Verein Menschenrechte Österreich gegen den

Bescheid des BFA, Regionaldirektion Salzburg (BFA-S) vom 01.09.2020, Zl. 1267745002-200773223, zu Recht erkannt:

A)

Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben und Spruchpunkt IV. des bekämpften Bescheides dahingehend

abgeändert, dass gegen den Beschwerdeführer ein auf die Dauer von 1 (einem) Jahr befristetes Einreiseverbot

erlassen wird.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer reiste am 25.08.2020 illegal mit dem Zug nach Österreich ein und beabsichtigte durch

Österreich nach Deutschland zu gelangen. Dem Beschwerdeführer wurde von der deutschen Bundespolizei die

Einreise nach Deutschland verweigert, zumal er über keine gültigen Reisedokumente verfügt (AS 5).

Am gleichen Tag wurde der Beschwerdeführer von der deutschen Polizei an die österreichische Polizei übergeben und

von dieser gem § 39 FPG festgenommen.

Am 25.08.2020 wurde der Beschwerdeführer von der Polizei niederschriftlich unter Beiziehung eines Dolmetschers für

Arabisch einvernommen (AS 27I). Der Beschwerdeführer gab an, algerischer Staatsbürger zu sein, dass seine Frau und

seine beiden mj Töchter in Algerien in Annaba lebten, was auch seine Heimatadresse sei und dass er von Beruf

Schlosser sei. Er erklärte nach Deutschland und nicht zurück nach Italien zu wollen und auch keinen Asylantrag in

Österreich zu stellen. Bei dieser Einvernahme verneinte der Beschwerdeführer an schwerwiegenden Krankheiten zu

leiden. Er verneinte auch einen Wohnsitz in Österreich oder in einem Mitgliedsstaat zu haben, erklärte, ein Bruder von

ihm würde in Mailand leben. Gab zu Protokoll über keine Barmittel, Bank- und/oder Kreditkarten zu verfügen und dass

er in keinem Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt habe (AS 31).

Die erkennungsdienstliche Behandlung des Beschwerdeführers ergab keinen Eurodactreffer.

Die belangte Behörde hat ein Verfahren zur Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme eingeleitet. Mit

Schriftsatz vom 26.08.2020 wurde der Beschwerdeführer nachweislich vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

eine Mitteilung zum Ergebnis der Beweisaufnahme übermittelt und damit mitgeteilt, dass eine Beweisaufnahme

stattgefunden hat und das Bundesamt beabsichtigt, gegen ihn eine aufenthaltsbeendende Maßnahme zu erlassen.

Von der Möglichkeit vom Recht des Parteiengehörs hat der Beschwerdeführer keinen Gebrauch gemacht und keine

Stellungnahme erstattet. Dem Beschwerdeführer wurde von der belangten Behörde auch das aktuelle

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Algerien mit letzter Information eingefügt am 26.6.2020

übermittelt (AS 47).

Mit Verfahrensanordnung vom 01.09.2020 wurde dem Beschwerdeführer ein Rechtsberater gemäß § 52 BFA-VG für ein

allfälliges Beschwerdeverfahren zur Seite gestellt (AS 119).

Mit verfahrensgegenständlichen Bescheid vom 01.09.2020 wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel gemäß §

57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt I), gegen ihn eine Rückkehrentscheidung erlassen (Spruchpunkt II), festgestellt, dass

die Abschiebung nach Algerien zulässig ist (Spruchpunkt III), gegen den Beschwerdeführer ein Einreiseverbot befristet

auf die Dauer von zwei Jahren erlassen (Spruchpunkt IV), keine Frist für die freiwillige Ausreise gewährt und einer

Beschwerde gegen die Rückkehrentscheidung gem § 18 Abs 2 Z 1 BFA-Verfahrensgesetz die aufschiebende Wirkung

aberkannt (Spruchpunkte V und VI).
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Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerechte Beschwerde, eingelangt bei der belangten Behörde am 4.9.2020,

mit der beantrag wird, dem Beschwerdeführer einen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gem §

57 AsylG zuzuerkennen. Hilfsweise wird beantrag, den Bescheid zu beheben, die Rückkehrentscheidung und die

Zulässigkeit der Abschiebung nach Algerien aufzuheben, ebenso das Einreiseverbot, oder aber dessen Dauer zu kürzen

und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.

In der Beschwerde wird vorgebracht, die Dublin-Verordnung sei ein für alle EU-Staaten verbindlicher Rechtstext, der

festlege, dass jenes EU-Land für die Bearbeitung von Asylverfahren zuständig sei, in dem der Schutzsuchende erstmals

EU-Boden betreten habe. Es sei Italien zuständig. Die Erlassung des Einreiseverbots sei rechtswidrig und habe der

VwGH mit Erkenntnis vom 27.04.2020, Ra 2019/21/0277 ausgesprochen, dass ein unrechtmäßiger Aufenthalt per se

noch nicht die Verhängung eines Einreiseverbotes rechtfertige.

Mit Schriftsatz vom 7.9.2020 hat die belangte Behörde den Behördenakt samt Beschwerde dem

Bundesverwaltungsgericht vorgelegt, wo dieser am 10.9. und in der Außenstelle Innsbruck des

Bundesverwaltungsgerichtes am 11.9.2020 einlangte.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Die unter Punkt I. getroIenen Ausführungen werden als entscheidungswesentlicher Sachverhalt festgestellt. Darüber

hinaus werden folgende weitere Feststellungen getroffen:

Zur Person des Beschwerdeführers:

Der volljährige BF ist verheiratet, Vater zweier minderjährigen Kinder, muslimischen Glaubens und algerischer

Staatsangehöriger. Mangels Vorlage von identitätsbeurkunden Dokumenten steht die Identität des Beschwerdeführers

nicht fest.

Der BF leidet an keinen lebensbedrohlichen Erkrankungen und ist arbeitsfähig.

Aufgrund seines Berufs als Schlosser hat der BF eine Chance, auch hinkünftig im algerischen Arbeitsmarkt

unterzukommen.

Familiäre Anknüpfungspunkte in Algerien bestehen dahingehend, dass seine Frau und seine beiden Töchter in Algerien

leben. In Österreich verfügt der BF über keine familiären Anknüpfungspunkte oder privaten Beziehungen, es leben

keine Familienangehörigen oder Verwandten des BF in Österreich.

Der BF ist im Bundesgebiet unbescholten. Er verfügt über keine ausreichenden Geldmittel, um sein Auskommen im

Bundesgebiet bestreiten zu können.

Der BF verfügt über keinen Aufenthaltstitel, kein Visum bzw. auch sonst über kein Aufenthaltsrecht für Österreich oder

die EU. Er hat weder in Österreich und auch sonst in keinem EU-Staat Antrag auf internationalen Schutz gestellt.

Er weist in Österreich keine Integrationsmerkmale in sprachlicher, beruLicher und kultureller Hinsicht auf. Er ist seit

04.09.2020 im AHZ XXXX mit Hauptwohnsitz gemeldet (ZMR-Abfrage vom 11.09.2020).

Zum Herkunftsstaat Algerien:

Im bekämpften Bescheid wird auf die aktuelle Länderinformation der Staatendokumentation zu Algerien mit letzter

eingefügter Information am 26.06.2020 verwiesen, welche im Behördenverfahren dem Beschwerdeführer auch

ausgefolgt wurde. Es ergeben sich keine Gründe, die eine Rückkehr des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat

Algerien, der ein sicherer Herkunftsstaat entsprechend der Herkunftsstaaten-Verordnung ist, unzulässig machen (§ 1 Z

10 der Herkunftsstaaten-Verordnung).

2. Beweiswürdigung:

Der erkennende Einzelrichter des Bundesverwaltungsgerichtes hat nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung

über die Beschwerde folgende Erwägungen getroffen:

2.1. Zum Verfahrensgang

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57


Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen

Akteninhalt des vorgelegten Verwaltungsaktes der belangten Behörde und des vorliegenden Gerichtsaktes des

Bundesverwaltungsgerichtes.

2.2. Zum Sachverhalt:

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen des Ermittlungsverfahrens

Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde unter zentraler Berücksichtigung der

niederschriftlichen Angaben des BF vor den Organen des öIentlichen Sicherheitsdienstes, in den bekämpften

Bescheid und in den Beschwerdeschriftsatz sowie in das aktuelle „Länderinformationsblatt der Staatendokumentation“

zu Algerien (Stand Gesamtaktualisierung am 14.06.2019, letzte Information eingefügt am 26.06.2020). Auskünfte aus

dem Strafregister, dem Zentralen Melderegister (ZMR) und dem Informationsverbundsystem Zentrales

Fremdenregister (IZR) wurden ergänzend zum vorliegenden Akt eingeholt.

Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers stützen sich allesamt auf seine Angaben bei der

niederschriftlichen Einvernahme am 25.08.2020 vor der Landespolizeidirektion Salzburg. Die Aussage des

Beschwerdeführers ist glaubhaft zu seinen Personalien, Familienstand, Beruf, zur Einreise nach Österreich am

25.08.2020 in der Absicht nach Deutschland weiterzureisen. Ebenso glaubhaft ist, dass der Beschwerdeführer weder in

Österreich noch in einem anderen EU-Staat, insbesondere auch nicht in Italien, einen Antrag auf internationalen

Schutz gestellt hat. Das ergibt sich auch daraus, dass die Eurodac-Abfrage keinen Treffer ergab.

Dass Algerien ein sicherer Herkunftsstaat ist, ergibt sich daraus, dass er in der Herkunftsstaaten Verordnung geführt

ist, deckt sich mit dem aktuellen Länderbericht der Staatendokumentation zu Algerien und sind im Verfahren und auch

in der Beschwerde keine Umstände hervorgekommen bzw. vorgebracht worden, die eine Rückkehr des

Beschwerdeführers nach Algerien unzulässig erscheinen ließen.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

3.1.    Zunächst wird in der Beschwerde die Rechtsmeinung vorgetragen, die belangte Behörde sei für die Entscheidung

nicht zuständig, weil gemäß der Dublin-Verordnung jener Mitgliedsstaat zuständig sei, in dem Schutzsuchende

erstmals EU-Boden betreten haben. Es sei daher Italien zuständig.

Dem ist zu entgegnen, dass die Dublin-Verordnung die Zuständigkeit für Verfahren bezüglich Anträgen um

internationalen Schutz regelt und insofern auf die Statusrichtlinie verweist. Diese regelt in Artikel 2

„BegriIsbestimmung“ unter lit h), dass ein solcher Antrag das Ersuchen eines Drittstaatsangehörigen um Schutz durch

einen Mitgliedsstaat ist, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Antragsteller die Zuerkennung der

Flüchtlingseigenschaft oder die Gewährung des subsidiären Schutzstatus anstrebt. Das ist im gegenständlichen

Verfahren nicht der Fall, hat doch der Beschwerdeführer ausdrücklich erklärt, in Österreich keinen Asylantrag zustellen

und auch in keinem anderen Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt zu haben.

3.2.    Zur Nichterteilung eines Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen (Spruchpunkt I. des

angefochtenen Bescheides)

3.2.1.  Rechtslage

Gemäß § 58 Abs 1 AsylG hat das Bundesamt die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG (Aufenthaltstitel

besonderer Schutz) von Amts wegen zu prüfen, wenn der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten

abgewiesen wird (Z 2) oder wenn ein Fremder sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den

Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt (Z 5). Gemäß § 58 Abs 2 AsylG hat das Bundesamt einen

Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG (Aufenthaltstitel aus Gründen des Art 8 EMRK) von Amts wegen zu erteilen, wenn

eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs 1 bis 3 BFA-VG auf Dauer für unzulässig erklärt wird. Das

Bundesamt hat über das Ergebnis der von Amts wegen erfolgten Prüfung der Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß

§§ 55 und 57 im verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen (§ 58 Abs 3 AsylG). Auch wenn der Gesetzgeber das

Bundesamt im Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung zur Prüfung und spruchmäßigen Erledigung der

Voraussetzungen der §§ 55 und 57 AsylG von Amts wegen, dh auch ohne dahingehenden Antrag des

Beschwerdeführers, verpLichtet, ist die Frage der Erteilung eines solchen Titels auch ohne vorhergehenden Antrag im

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/58
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
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Beschwerdeverfahren gegen den negativen Bescheid durchsetzbar und daher Gegenstand der Sachentscheidung des

Bundesverwaltungsgerichts (vgl VwGH 28.01.2015, Ra 2014/20/0121).

3.2.2.  Anwendung der Rechtslage auf den gegenständlichen Fall

Indizien dafür, dass der Beschwerdeführer einen Sachverhalt verwirklicht, bei dem ihm ein Aufenthaltstitel gemäß § 57

AsylG (Aufenthaltstitel besonderer Schutz) zu erteilen wäre, sind weder vorgebracht worden, noch hervorgekommen:

Weder war der Aufenthalt des Beschwerdeführers seit mindestens einem Jahr im Sinne des § 46 Abs 1 Z 1 oder Z 3 FPG

geduldet, noch ist dieser zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren

Handlungen notwendig, noch ist der Beschwerdeführer Opfer von Gewalt im Sinne des § 57 Abs 1 Z 3 AsylG. Ein

Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG war daher nicht zu erteilen.

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie hinsichtlich des Spruchpunktes I. des

angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG iVm § 57 AsylG, abzuweisen war.

3.3.    Zur Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides):

3.3.1.  Rechtslage

G e m ä ß § 52 Abs 1 Z 1 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen mit Bescheid eine

Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn er sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält. Gemäß § 52 Abs 2 Z 2 FPG

hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG) mit Bescheid eine

Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung

des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen

wird und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt.

Gemäß § 9 Abs 1 BFA-VG ist die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, wenn dadurch in das Privat-

oder Familienleben des Fremden eingegriIen wird, zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art 8 Abs 2 EMRK

genannten Ziele dringend geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK sind

insbesondere die in § 9 Abs 2 Z 1 bis 9 BFA-VG aufgezählten Gesichtspunkte zu berücksichtigen (die Art und Dauer des

bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das tatsächliche

Bestehen eines Familienlebens, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration, die Bindungen zum

Heimatstaat des Fremden, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die öIentliche Ordnung,

insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, ob das Privat- und

Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren

Aufenthaltsstatus bewusst waren, die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist).

3.3.2.  Anwendung der Rechtslage auf den Beschwerdefall

Zu prüfen ist daher, ob die von der belangten Behörde verfügte Rückkehrentscheidung mit Art 8 EMRK vereinbar ist,

weil sie nur dann zulässig wäre und nur im verneinenden Fall ein Aufenthaltstitel nach § 55 AsylG überhaupt in

Betracht käme. Die Vereinbarkeit mit Art 8 EMRK ist aus folgenden Gründen gegeben:

Der Beschwerdeführer hält sich seit 25.08.2020 im Bundesgebiet auf und wollte tatsächlich nach Deutschland

weiterreisen. Wie festgestellt hat der Beschwerdeführer im Bundesgebiet kein Privat- und Familienleben, die

Kernfamilie des Beschwerdeführers lebt in Algerien. Es wird daher durch die Rückkehrentscheidung nicht in das Privat-

und/oder Familienleben des Beschwerdeführers eingegriffen.

Ebenso wenig vermag die strafgerichtliche Unbescholtenheit seine persönlichen Interessen entscheidend zu stärken

(VwGH 25.02.2010, 2010/18/0029).

Die Erlassung einer Rückkehrentscheidung kann daher nicht im Sinne von § 9 Abs 2 BFA-VG als unzulässig angesehen

werden, weshalb auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 55 AsylG nicht in Betracht kommt.

Die sonstigen Voraussetzungen einer Rückkehrentscheidung nach § 10 Abs 1 Z 3 AsylG und § 52 Abs 2 Z 2 FPG sind

erfüllt. Sie ist auch sonst nicht (zB vorübergehend nach Art 8 EMRK, vgl § 9 Abs 3 BFA-VG und VwGH 28.04.2015, Ra

2014/18/0146) unzulässig. Der Beschwerdeführer verfügt auch über kein sonstiges Aufenthaltsrecht.
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Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie hinsichtlich des Spruchpunktes II. des

angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG iVm § 10 Abs 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG und § 52 Abs 2 Z 2 FPG

abzuweisen war.

3.4.    Zum Ausspruch, dass die Abschiebung nach Algerien zulässig ist (Spruchpunkt III.):

3.4.1.  Rechtslage

Gemäß § 52 Abs 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, ob die

Abschiebung des Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 FPG in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. Dies

gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, aus vom

Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs

1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art 2 oder 3 EMRK oder deren 6. bzw 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den

BetroIenen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt

im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen KonLiktes verbunden wäre. Gemäß § 50 Abs 2 FPG ist die

Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort das Leben des

BetroIenen oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten

sozialen Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche

Fluchtalternative. Nach § 50 Abs 3 FPG ist die Abschiebung unzulässig, solange ihr die Empfehlung einer vorläuPgen

Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht.

3.4.2.  Anwendung der Rechtslage auf den vorliegenden Fall

Im vorliegenden Fall liegen keine Gründe vor, wonach die Abschiebung in den Herkunftsstaat gemäß § 50 Abs 1 FPG

unzulässig wäre.

Im Rahmen der Prüfung des Einzelfalls ist die Frage zu beantworten, ob einem Fremden im Falle der Abschiebung in

seinen Herkunftsstaat ein – über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes – "real risk" einer gegen Art 3 EMRK

verstoßenden Behandlung droht (vgl VwGH 28.06.2011, 2008/01/0102). Die dabei aufgrund konkreter vom Fremden

aufgezeigter oder von Amts wegen bekannter Anhaltspunkte anzustellende Gefahrenprognose erfordert eine

ganzheitliche Bewertung der Gefahren und hat sich auf die persönliche Situation des BetroIenen in Relation zur

allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen (VwGH 15.12.2010, 2006/19/1354; 31.05.2005,

2005/20/0095, 31.03.2005, 2002/20/0582).

Die Abschiebung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann eine Verletzung von Art 3 EMRK bedeuten, wenn der

BetroIene dort keine Lebensgrundlage vorPndet, also bezogen auf den Einzelfall die Grundbedürfnisse der

menschlichen Existenz nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen

anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art 3 EMRK ist nicht

ausreichend (VwGH 06.11.2009, 2008/19/0174). Zu berücksichtigen ist auch, dass nur bei Vorliegen exzeptioneller

Umstände, die dazu führen, dass der BetroIene im Zielstaat keine Lebensgrundlage vorPndet, die Gefahr einer

Verletzung von Art 3 EMRK angenommen werden kann (VwGH 06.11.2009, 2008/19/0174; 19.11.2015, Ra 2015/20/0174

ua). Das Vorliegen solcher exzeptioneller Umstände erfordert detaillierte und konkrete Darlegungen (vgl VwGH

21.08.2001, 2000/01/0443; 07.09.2016, Ra 2015/19/0303 ua).

Dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Algerien die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen

und die Schwelle des Art 3 EMRK überschritten wäre, gibt es im vorliegenden Beschwerdefall keinen Anhaltspunkt. Der

Beschwerdeführer ist volljährig, gesund und somit arbeitsfähig. Er gibt auch als Beruf Schlosser an und wird es ihm im

Herkunftsstaat möglich sein durch Ausübung seines Handwerks, die Grundlagen für seine Existenz ins Verdienen zu

bringen.

Ganz allgemein besteht in Algerien derzeit keine solche Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin

zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des Art 2 und 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK

(ZPEMRK) ausgesetzt wäre. Im Verfahren sind auch keine Umstände bekannt geworden und ergeben sich auch nicht

aus dem amtliches Wissen darstellenden Länderinformationsblatt für Algerien, die nahelegen würden, dass bezogen

auf den Beschwerdeführer ein reales Risiko einer gegen Art 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung bzw der

Todesstrafe besteht.
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Die Abschiebung ist auch nicht unzulässig im Sinne des § 50 Abs 2 FPG, da dem Beschwerdeführer keine

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Weiters steht keine Empfehlung einer vorläuPgen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für

Menschenrechte der Abschiebung entgegen.

Die im angefochtenen Bescheid getroIene Feststellung der Zulässigkeit der Abschiebung nach Algerien erfolgte daher

zu Recht.

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie hinsichtlich des Spruchpunktes III. des

angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG iVm § 52 Abs 9 FPG abzuweisen war.

3.5      Verhängung eines Einreiseverbots (Spruchpunkt IV.)

3.5.1   Rechtslage:

Gemäß § 53 Abs 1 FPG kann vom Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung mit Bescheid ein Einreiseverbot

erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum

nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten.

3.5.2   Anwendung der Rechtslage auf den Beschwerdefall

Im Gegenständlichen stützt die belangte Behörde das Einreiseverbot insbesondere auf § 53 Abs 2 Z 6 FPG, wonach ein

befristetes Einreiseverbot für die Dauer von höchstens fünf Jahren erlassen werden kann, wenn der

Drittstaatsangehörige die Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag. Das ist im Gegenständlichen der Fall,

da festgestellt ist, dass der Beschwerdeführer über keine Barmittel verfügt und auch sonst vermögenslos ist. Es triIt

also nicht zu, wie in der Beschwerde ausgeführt, dass die belangte Behörde das Einreiseverbot nur wegen des

unrechtmäßigen Aufenthalts erlassen hätte. Aus der in diesen Zusammenhang zitierten VwGH-Entscheidung ist für

den Beschwerdeführer nichts gewonnen, hat doch ein Fremder „initiativ, untermauert durch Vorlage entsprechender

Bescheinigungsmittel, nachzuweisen, dass er nicht bloß über Mittel zur kurzfristigen Bestreitung seines Unterhalts

verfügt.“ Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass der Beschwerdeführer nicht einmal über jene Mittel verfügt, die zur

Deckung seines Unterhalts auch nur kurzfristig ausreichen. Auch draus ergibt sich eine Gefährdung für die öIentliche

Ordnung und eine Belastung für das staatliche Gemeinwesen.

Allerdings ist bei der Erlassung eines Einreiseverbots eine konkrete Gefährdungsprognose zu erstellen. Das

erkennende Gericht erachtet auf Grundlage des gegebenen Sachverhalts eine Dauer des befristeten Einreiseverbots

von einem Jahr für ausreichend um der Gefährdung der öIentlichen Ordnung durch den Beschwerdeführer

entgegenzuwirken. Insofern war daher der Beschwerde teilweise Folge zu geben.

3.6.    Zum Ausspruch, dass keine Frist für die freiwillige Ausreise besteht (Spruchpunkt V. des angefochtenen

Bescheides):

Gemäß § 55 Abs 1a FPG besteht ua eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht, wenn eine Entscheidung auf Grund eines

Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. Hierunter fallen neben Verfahren, in denen einer Beschwerde ex

lege keine aufschiebende Wirkung zukam, auch die Verfahren, in denen das BFA die aufschiebende Wirkung aberkannt

hat und in denen jeweils keine Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung durch das Bundesverwaltungsgericht gemäß

§ 18 Abs 5 BFA-VG erfolgt ist.

Im vorliegenden Fall hat die belangte Behörde einer Beschwerde gegen den bekämpften Bescheid vom 01.09.2020 die

aufschiebende Wirkung – zu Recht, wie unten auszuführen sein wird – aberkannt.

Nach § 18 Abs 5 BFA-VG hat das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde, der die aufschiebende Wirkung vom BFA

aberkannt wurde, binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn

anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat

eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 EMRK, Art 8 EMRK oder der Protokolle Nr 6 oder Nr 13 zur

Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen KonLiktes mit sich

bringen würde.

Wie bereits oben erörtert, besteht bei der Rückkehr des Beschwerdeführers nach Algerien keine Gefahr, dass diesem
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die Todesstrafe, die Folter, eine unmenschliche Behandlung oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen

KonLiktes drohen. Ein von Art 8 EMRK geschützter EingriI in sein Privat- und Familienleben ist ebenfalls mangels

Bestehens eines schützenswerten Privat- und Familienleben in Österreich nicht zu befürchten. Die nach der ständigen

Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes durchzuführende Interessensabwägung zwischen den Interessen des

Beschwerdeführers und jenen Österreichs ergibt, wie bereits oben ausgeführt, einen Überhang der Interessen

Österreichs an der unverzüglichen Vollstreckung des bekämpften Bescheides. Damit waren keine Gründe für die

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 18 Abs 5 BFA-VG gegeben.

Zu Recht hat daher die belangte Behörde § 55 Abs 1a FPG 2005 zur Anwendung gebracht. Die Beschwerde erweist sich

daher insoweit als unbegründet, dass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes V. des angefochtenen Bescheides

gemäß § 28 Abs 2 VwGVG abzuweisen war.

3.7      Zur Aberkennung der aufschiebenden Wirkung (Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides):

Gemäß § 18 Abs 1 Z 1 BFA-VG kann vom BFA einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen

Antrag auf internationalen Schutz die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn der Asylwerber aus einem sicheren

Herkunftsstaat (§ 19 BFA-VG) stammt. Sichere Herkunftsstaaten sind ua die Herkunftsstaaten, die mit Verordnung der

Bundesregierung als sichere Herkunftsstaaten festgestellt wurden (§ 19 Abs 5 Z 2 BFA-VG).

Nach § 1 Z 10 Herkunftsstaaten-Verordnung, BGBl II Nr 177/2009, in der Fassung BGBl II Nr 130/2018 gilt Algerien als

sicherer Herkunftsstaat.

Die nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes durchzuführende Interessensabwägung zwischen den

Interessen des Beschwerdeführers und jenen Österreichs ergibt ein Überwiegen der Interessen Österreichs an der

unverzüglichen Vollstreckung des bekämpften Bescheides, weshalb die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung

einer Beschwerde gegen den gegenständlichen bekämpften Bescheid zulässig war.

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie auch hinsichtlich des Spruchpunktes VII. des

angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs 2 VwGVG iVm § 18 Abs 1 BFA-VG abzuweisen war.

Unterbleiben der mündlichen Verhandlung

Gemäß § 21 Abs 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in

Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass

das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht.

Eine mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn der für die rechtliche Beurteilung entscheidungsrelevante

Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben

wurde und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts immer noch die gesetzlich

gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweist. Ferner muss die Verwaltungsbehörde die die

entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in gesetzmäßiger Weise oIen gelegt haben

und das Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung in

seiner Entscheidung teilen. Auch darf im Rahmen der Beschwerde kein dem Ergebnis des behördlichen

Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt

behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht zu bleiben hat, wie ein Vorbringen,

das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt (VwGH 28.05.2014, 2014/20/0017). Eine mündliche

Verhandlung ist bei konkretem sachverhaltsbezogenem Vorbringen des Revisionswerbers vor dem VwG

durchzuführen (VwGH 30.06.2015, Ra 2015/06/0050, mwN). Eine mündliche Verhandlung ist ebenfalls durchzuführen

zur mündlichen Erörterung von nach der Aktenlage strittigen Rechtsfragen zwischen den Parteien und dem Gericht

(VwGH 30.09.2015, Ra 2015/06/0007, mwN) sowie auch vor einer ergänzenden Beweiswürdigung durch das VwG

(VwGH 16.02.2017, Ra 2016/05/0038). § 21 Abs 7 BFA-VG 2014 erlaubt andererseits das Unterbleiben einer

Verhandlung, wenn – wie im vorliegenden Fall – deren Durchführung in der Beschwerde ausdrücklich beantragt wurde,

wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint (VwGH 23.11.2016, Ra

2016/04/0085; 22.01.2015, Ra 2014/21/0052 ua). Diese Regelung steht im Einklang mit Art 47 Abs 2 GRC (VwGH

25.02.2016, Ra 2016/21/0022).

Die vorgenannten Kriterien treIen in diesem Fall zu. Der Sachverhalt ist durch die belangte Behörde vollständig
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erhoben und weist – aufgrund des Umstandes, dass zwischen der Entscheidung durch die belangte Behörde und jener

durch das Bundesverwaltungsgericht zwei Wochen liegen – die gebotene Aktualität auf. Der Beweiswürdigung durch

die belangte Behörde hat sich das Bundesverwaltungsgericht zur Gänze angeschlossen. Das Beschwerdevorbringen ist

im wesentlichen unsubstantiiert, auf die konkreten Einwendungen wird in gegenständlicher Entscheidung

eingegangen. Es lagen keine strittigen Sachverhalts- oder Rechtsfragen vor und waren auch keine Beweise

aufzunehmen.

Das Bundesverwaltungsgericht musste sich auch keinen persönlicher Eindruck vom Beschwerdeführer im

vorliegenden Fall trotz des Vorliegens einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme verschaIen, da selbst unter

Berücksichtigung aller zugunsten des Beschwerdeführers sprechenden Fakten auch dann für den Beschwerdeführer

kein günstigeres Ergebnis zu erwarten ist, wenn sich das Bundesverwaltungsgericht von ihm einen persönlichen

Eindruck verschaIt, weshalb eine mündliche Verhandlung unterbleiben konnte (VwGH 26.01.2017, Ra 2016/21/0233;

18.10.2017, Ra 2017/19/0422 bis 0423, Ra 2017/19/0424).

Daher konnte aufgrund der Aktenlage entschieden werden. Zudem liegt ein Verfahren nach § 18 BFA-VG vor, welches

das Bundesverwaltungsgericht verpLichtet innert 7 Tagen zu entscheiden, es sei denn es lägen Gründe vor, die

aufschiebende Wirkung nach § 18 Abs 5 VFA-VG zuzuerkennen. Dies war im gegenständlichen Fall – wie oben dargelegt

– aber nicht gegeben.

Die Abhaltung einer öIentlichen mündlichen Verhandlung konnte sohin gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG iVm § 24 VwGVG

unterbleiben.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage

abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen

Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Im gegenständlichen Fall wurde keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen. Die vorliegende

Entscheidung basiert auf den oben genannten Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes.
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